
Soforthilfe für Schweine haltende Betriebe in der Sperrzone III 2024/2025 

 

Der Antrag ist bei der Hessischen Tierseuchenkasse einzureichen! 
 

       

Nummer bei der Hess. Tierseuchenkasse     

0 6           

HIT-Betriebsnummer 

   

Name, Vorname:   ________________________________ 

Straße, Hausnr.:    ________________________________ 

PLZ, Wohnort:       ________________________________ 

Tel. Nr.:         ________________________________ 

E-Mail-Adresse:     ________________________________ 

Bankverbindung:   ____________________      _________      _______________________ 

                                                IBAN                           BIC                    Name der Bank 

 

 

Ich/Wir beantrage/n eine Soforthilfe für Schweine haltende Betriebe in  
der ASP-Sperrzone III zur Überbrückung finanzieller Nachteile durch 
die ASP-Maßnahmen in der Landwirtschaft  
 
Die Anzahl der Schweine, für die eine Soforthilfe beantragt wird (Anlage 1) 
ist beigefügt  
    
Die Erklärung auf Gewährung der De-minimis-Beihilfe (Anlage 2) ist 
beigefügt 
   
Ich/Wir bestätige/n, dass keine anderen Förderungen oder  
Versicherungsleistungen in Anspruch genommen werden, welche   
dieselben Nachteile wie diese Regelung ausgleichen.  
 
Erklärungen: 

Antrag auf Soforthilfe für Schweine haltende Betriebe, in 
denen > 10 Schweine gehalten werden in der ASP-

Sperrzone III 2024/2025 in Hessen 
zur Überbrückung finanzieller Nachteile durch die ASP-Maßnahmen in der Landwirtschaft 

Posteingangsdatum bei 
der HTSK 

 

 

 

 



1 

 

 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass  

• ein Rechtsanspruch auf die Gewährung dieser Billigkeitsleistung nicht besteht und diese nur im Rahmen 
verfügbarer Haushaltsmittel gewährt wird. 

• mit einer Kürzung bis hin zum vollständigen Verlust bzw. hin zur vollständigen Rückforderung der Billig-
keitsleistung zu rechnen ist, wenn 

- die Billigkeitsleistung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt wird, 

- oder ein vergleichbar schwerwiegender anderer Grund vorliegt. 

• der Subventionsbetrug gemäß § 264 Strafgesetzbuch (StGB) strafbar ist und wegen Subventionsbetrug 
u. a. bestraft wird, wer über subventionserhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige, für ihn vor-
teilhafte Angaben macht oder den Subventionsgeber über subventionserhebliche Tatsachen in Unkennt-
nis lässt. 

• der Antrag nur bearbeitet werden kann, wenn die Angaben vollständig sind und alle erforderlichen Anla-
gen beiliegen und die Bewilligungsstelle weitere Angaben und Unterlagen zur Prüfung der Auszahlungs-
voraussetzungen verlangen kann. 

• der Hessische Rechnungshof und das zuständige Ministerium das Recht haben, die Voraussetzungen 
für die Gewährung der Billigkeitsleistung durch Besichtigung an Ort und Stelle und durch Einsichtnahme 
in Bücher und sonstige Belege oder Förderanträge (z. B. Gemeinsamer Antrag) entweder selbst zu prü-
fen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. 

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, 

• Unterlagen, die für die Bemessung der Förderung von Bedeutung sind, mindestens 10 Steuerjahre ab 
Schlusszahlung aufzubewahren. 

• jede Änderung, die Auswirkungen auf die Förderungsberechtigung bzw. die Förderhöhe hat, unverzüg-
lich der Bewilligungsstelle schriftlich mitzuteilen. 

Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Die mit dem Antrag einschl. Anlagen erhobenen Daten werden zur Feststellung der Förderberechtigung und -
höhe benötigt und 10 Jahre gespeichert. Danach werden diese Daten gelöscht. 

Ich versichere, dass die Angaben in diesem Antrag, den Anlagen und in ggf. zusätzlich eingereichten Un-
terlagen richtig und vollständig sind. 

 

 

 

 

__________________________________     ____________________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin  

 

         _____________________________________ 

         Name in Druckbuchstaben  
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Anlage 1: Angaben zur Schweinehaltung 

 
 

Datum, zu 
dem der Be-

trieb in der SZ 
III lag/liegt 

Altersgruppe der zur Le-
bensmittelproduktion ge-

haltenen Schweine 

Anzahl der zur Lebensmittel-
produktion gehaltenen 

Schweine zum Zeitpunkt, in 
dem der Betrieb in der SZ III 

lag/liegt 

  Ferkel bis 30 kg Lebend-
gewicht 

  

  
Schweine über 30 kg 
(Mast- und 
Zuchtschweine) 

  

 
 

Ich beantrage eine Soforthilfe für 
 

o gehaltene Ferkel bis 30 kg ________ (Anzahl einfügen) x 40 € = ______________ 
(Endsumme einfügen). 

o gehaltene Schweine ab 30 kg ________ (Anzahl einfügen) x 120 € = ___________ 
(Endsumme einfügen). 

 
 
Die Soforthilfe kann für Betriebe, in denen 10 oder weniger als 10 Schweine gehalten wer-
den, nicht gewährt werden. 
 
Anträge können nur einmal innerhalb von 6 Monaten gestellt werden. 
Wenn Sie bereits zuvor einen Antrag gestellt hatten, bitte das Datum der damaligen Antrag-
stellung angeben: ___________________.  
 
 
 

Angaben zur Schweinehaltung  
zum Antrag auf Soforthilfe zur Überbrückung finanzieller Nachteile durch die ASP-Maßnah-

men in der Landwirtschaft in Schweine haltenden Betrieben in der ASP-Sperrzone III 



De-minimis-Erklärung Schwein 12/2024  

An die Hessische Tierseuchenkasse   
Mainzer Straße 17, 65185 Wiesbaden  E-Mail: zentrale@hessischetierseuchenkasse.de 

 
 

Mitteilung an den Zuwendungsempfänger über die Gewährung einer  
De-minimis-Beihilfe nach Art. 6 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013, 
                             zuletzt geändert durch VO (EU) 2024/3118 vom 10.12.2024 

 

(Tierhalter/Zuwendungsempfänger) 
 

     
(Tierseuchenkassennummer)  (HIT – Registriernummer)  (Antragsdatum) 

 
Für die beantragte Leistung beabsichtigen wir, Ihnen eine De-minimis-Beihilfe zu gewähren. Bitte füllen Sie die unten 
stehende Erklärung über De-minimis-Beihilfen aus und lassen Sie uns diese unterschrieben zukommen. 
Bitte beachten Sie für die Gewährung der Beihilfe den unter Punkt D der „Erläuterungen zu De-minimis-
Beihilfen für Zuwendungsempfänger“ aufgeführten De-minimis-Höchstbetrag. 

 
 

Erklärung über „De-minimis-Beihilfen 
Von den Erläuterungen zu De-minimis-Beihilfen für Zuwendungsempfänger habe ich/haben wir Kenntnis 
genommen. 
Hiermit bestätige ich/bestätigen wir, dass ich/wir als ein einziges Unternehmen im laufenden Kalenderjahr sowie in 
den vorangegangenen zwei Kalenderjahren  

 keine  folgende 
Beihilfen im Sinne der Verordnungen über Allgemeine De-minimis-Beihilfen, Agrar-De-minimis-Beihilfen, Fischwirt-
schaft-De-minimis-Beihilfen oder DAWI-De-minimis-Beihilfen erhalten bzw. beantragt habe/n.  
 
Bereits erhaltene/beantragte De-minimis-Beihilfen der Hessischen Tierseuchenkasse müssen auf diesem 
Antrag nicht aufgeführt werden! 
 

 

Antragsteller und ggf. Un-
ternehmen des Verbundes 
 

 

Datum 
Zuwen-
dungsbe-
scheid/Ver-
trag 

 

Beihilfegeber,  
Aktenzeichen 

 

Art der De-mini-
mis-Beihilfe  
z. B. Bürgschaft, 
Darlehen, Zu-
schuss 

 

Beihilfewert 
in €  
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Mir/uns ist bekannt, dass De-minimis-Beihilfen nicht mit anderen Beihilfen für dieselben förderfähigen Aufwen-
dungen kumuliert werden dürfen, wenn die aus der Kumulierung resultierende Förderintensität diejenige Förder-
intensität übersteigen würde, die in einer Gruppenfreistellungsverordnung oder in einer von der Kommission verab-
schiedeten Entscheidung hinsichtlich der besonderen Merkmale eines jeden Falles festgelegt wurde. Weitere För-
derungen für dieselben förderfähigen Aufwendungen habe ich/haben wir/hat das Unternehmen  

 nicht erhalten, 
 in Höhe von …...................€ im Rahmen des Förderprogramms ……….......……………….…..erhalten/beantragt. 

Mir/uns ist bekannt, dass diese Angaben subventionserheblich im Sinne von § 264 StGB sind und dass ein Subven-
tionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist. Ich/wir verpflichten/n mich/uns, Ihnen unverzüglich Änderungen der 
vorgenannten Angaben zu übermitteln, sobald mir/uns diese bekannt werden. 

 

 

   

(Ort und Datum)  (Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift) 



Hessische Tierseuchenkasse  Anlage zur Mitteilung an den Zuwendungsempfänger 
Mainzer Straße17, 65185 Wiesbaden

 
 

Erläuterungen zu De-minimis-Beihilfen für Zuwendungsempfänger 
Bitte lesen Sie dieses Merkblatt aufmerksam durch! 

A Einleitung 
Als Beihilfen werden Zuwendungen bezeichnet, die für 
das empfangende Unternehmen einen wirtschaftlichen 
Vorteil gegenüber einem Konkurrenzunternehmen be-
deuten, welches eine solche Zuwendung nicht erhält. Bei-
hilfen können unter anderem in Form von nicht rückzahl-
baren Zuschüssen, Bürgschaften, Steuervergünstigun-
gen oder zinsverbilligten Darlehen gewährt werden. Da 
eine Beihilfe nur einem oder einigen Marktteilnehmern 
zugutekommt, kann sie nach Auffassung der Europäi-
schen Kommission den Wettbewerb zwischen den Beihil-
feempfängern und ihren Korkurrenten verzerren. Solche 
wettbewerbsverzerrenden Beihilfen an Unternehmen 
oder Produktionszweige sind in der Europäischen Union 
verboten, wenn sie den Handel zwischen den EU-Mit-
gliedsstaaten beeinträchtigen (Art. 107 Abs. 1 des Vertra-
ges über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV).. 
Manche Beihilfen (sog. De-minimis-Beihilfen) sind so ge-
ring, dass ihre Auswirkungen auf den Wettbewerb nicht 
spürbar sind. Sie müssen daher nicht von der Europäi-
schen Kommission genehmigt werden, sondern können 
ohne deren Zustimmung von den Mitgliedsstaaten direkt 
gewährt werden. Allerdings hat die Europäische Kommis-
sion das Recht, die Durchführung dieser Maßnahme zu 
kontrollieren, Ihre Gewährung ist daher an bestimmte Be-
dingungen geknüpft. 
 

B Rechtsgrundlage 
Rechtsgrundlage für die Gewährung von De-minimis-Bei-
hilfen im Agrarsektor (=landwirtschaftliche Primärerzeu-
gung) ist die Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Europä-
ischen Kommission vom 18.12.2013 (zuletzt geändert 
durch VO (EU) 2024/3118 vom 10.12.2024) über die An-
wendung der Art. 107 und 108 AEUV auf De-minimis-Bei-
hilfen im Agrarsektor, veröffentlicht im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Union vom 24.12.2013, Nr. L 352, S. 9. 

C Bruttosubventionsäquivalent 
Da es unterschiedliche Beihilfearten gibt, ist der finanzi-
elle Vorteil so darzustellen, dass alle Beihilfearten mitei-
nander verglichen werden können. Aus diesem Grund 
wird für jede De-minimis-Beihilfe berechnet, mit welchem 
Geldbetrag die durch sie gewährte Vergünstigung gleich-
gesetzt werden kann. Der Betrag dieser Vergünstigung 
wird als Subventionswert oder auch Bruttosubventions-
äquivalent bezeichnet. 
 

D De-minimis-Höchstbetrag 
Damit die als De-minimis-Beihilfen bezeichneten Sub-
ventionen nicht dadurch, dass ein Zuwendungsempfän-
ger mehrere Subventionen dieser Art sammelt, doch 
noch zu einer Wettbewerbsverzerrung führen, ist der 
Subventionswert aller für einen Zuwendungsempfänger 
im Bereich der Urproduktion von landwirtschaftlichen Er-
zeugnissen zulässigen De-minimis-Beihilfen auf 50.000  
Euro innerhalb von drei Steuerjahren (Kalenderjahren) 
begrenzt. Bei jeder Neubewilligung einer De-minimis- 

Beihilfe muss sichergestellt sein, dass die Gesamtsum-
mer der im laufenden Steuerjahr sowie in den zwei voran-
gegangenen Steuerjahren gewährten De-minimis-Beihil-
fen diese Schwellenwerte nicht überschreitet. 
 

E Einziges Unternehmen 
 
Dabei ist nicht nur auf den direkten Zuwendungsempfän-
ger, sondern ggf. auch auf mit dem Zuwendungsempfän-
ger „verbundene“ Unternehmen abzustellen (sog. einzi-
ges Unternehmen). Mehrere miteinander verbundene 
Unternehmen sind als ein einziges Unternehmen anzu-
sehen, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist: 
• ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte 

der Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen 
Unternehmens; 

• ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mit-
glieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichts-
gremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen 
oder abzuberufen; 

• ein Unternehmen ist gemäß eines mit einem andern 
Unternehmen geschlossenen Vertrags oder aufgrund 
einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen be-
herrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen aus-
zuüben; 

• ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesell-
schafter eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß 
einer mit anderen Anteilseignern oder Gesellschaftern 
dieses anderen Unternehmens getroffenen Vereinba-
rung die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der 
Stimmrechte von dessen Anteilseigner oder Gesell-
schaftern aus. 

Im Falle einer Fusion oder Übernahme müssen alle De-
minimis-Beihilfen, die den beteiligten Unternehmen zu-
vor gewährt wurden, herangezogen werden, um zu er-
mitteln, ob eine neue De-minimis-Beihilfe für das neue 
bzw. das übernehmende Unternehmen zu einer Über-
schreitung des Höchstbetrags oder der nationalen 
Obergrenze führt. Die Rechtmäßigkeit von vor der Fu-
sion bzw. Übernahme rechtmäßig gewährten De-mini-
mis-Beihilfen wird dadurch nicht in Frage gestellt. 
Wird ein Unternehmen in zwei oder mehr separate Un-
ternehmen aufgespalten, so werden die De-minimis-
Beihilfen, die dem Unternehmen vor der Aufspaltung 
gewährt wurden, demjenigen Unternehmen zugewie-
sen, dem die Beihilfen zugutekommen, also grundsätz-
lich dem Unternehmen, das die Geschäftsbereiche 
übernimmt, für die die De-minimis-Beihilfen verwendet 
wurden. Ist eine solche Zuweisung nicht möglich, so 
werden die De-minimis-Beihilfen den neuen Unterneh-
men auf der Grundlage des Buchwerts ihres Eigenkapi-
tals zugewiesen. 
 
                                                               Bitte wenden!  
  



Auch Unternehmen, die über ein anderes Unternehmen 
oder mehrere andere Unternehmen zueinander in einer 
der oben genannten Beziehungen stehen, werden als 
ein einziges Unternehmen betrachtet. Eine Verbindung 
zwischen Unternehmen über natürliche Personen findet 
bei den vorgenannten Überlegungen keine Berücksich-
tigung. 
 

F Kumulierung mit anderen De-minimis 
-Beihilfen 

Unternehmen der landwirtschaftlichen Primärerzeugung 
können auch in anderen Bereichen tätig sein und dafür 
De-minimis-Beihilfen erhalten, z. B. im Bereich der Fi-
scherei und Aquakultur oder im Bereich der Verarbeitung 
und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder 
auch in sonstigen Bereichen (=gewerblicher Bereich). 
Agrar-De-minimis-Beihilfen nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1408/2013 dürfen nur bei Einhaltung bestimmter Vo-
raussetzungen mit De-minimis-Beihilfen für andere Sek-
toren kumuliert werden: Zum einen müssen die Beihilfen 
eindeutig dem jeweiligen Sektor zugeordnet werden kön-
nen, zum anderen Bereiche (Fischerei und Aquakultur: 
30.000 Euro in drei Jahren; gewerblicher Bereich: 
300.000 Euro in drei Jahren) nicht überschritten werden. 
Gleiches gilt für De-minimis-Beihilfen für Dienstleistun-
gen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) 
nach der Verordnung (EU) Nr. 2023/2832  
. 
 

G Überprüfung der  
De-minimis-Bedingungen  
Um sicherzustellen, dass De-minimis-Beihilfen den maxi-
mal zulässigen Subventionswert von 20.000 Euro und die 
in den anderen De-minimis-Verordnungen festgelegten 
Obergrenzen nicht überschreiten, werden bei der Antrag-
stellung anhand der „Erklärung über bereits erhaltene 
bzw. beantragte De-minimis-Beihilfen“ nachfolgende 
Angaben erfragt: 
1. Der Zuwendungsempfänger muss angeben, ob er 

oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen bereits 
früher De-minimis-Beihilfen im Agrarbereich nach der 
Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 bzw. der Verordnung 
(EG) Nr. 1535/2007 oder nach einer anderen De-mi-
nimis-Verordnung erhalten hat, und wenn ja, wann 
und in welcher Höhe. De-minimis-Beihilfen werden 
vom Zuwendungsgeber gegenüber dem Zuwen-
dungsempfänger ausdrücklich als solche bezeichnet, 
und der Zuwendungsempfänger erhält eine De-mini-
mis-Bescheinigung. 

2. Der Zuwendungsempfänger muss angeben, ob er 
oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen im lau-
fenden Steuerjahr sowie in den zwei vorangegange-
nen Steuerjahren weitere De-minimis-Beihilfen bean-
tragt hat, und wenn ja, wann und in welcher Höhe. 
Anhand dieser Angaben wird geprüft, ob mit der neu 
beantragten De-minimis-Beihilfe der Höchstbetrag 
von 20.000 Euro im Zeitraum des laufenden Steuer-
jahres sowie den zwei vorangegangenen Steuerjah-
ren sowie ggf. die Höchstbeträge nach den anderen 
De-minimis-Verordnungen eingehalten werden. 
Wenn der Gesamtbetrag der De-minimis-Beihilfen, 

die ein Zuwendungsempfänger oder ein mit ihm ver-
bundenes Unternehmen im laufenden Steuerjahr und 
in den letzten zwei Steuerjahren erhalten hat, auf-
grund der Förderung die oben genannten De-minimis-
Höchstbeträge übersteigt, kann der Zuschuss nicht 
gewährt werden.  

3. Zusätzlich muss der Zuwendungsempfänger ange-
ben, ob er für das geplante Vorhaben neben der be-
antragten De-minimis-Beihilfe kumuliert werden sol-
len.  
De-minimis-Beihilfen können durchaus mit Beihilfen 
aus von der Europäischen Kommission genehmigten 
oder freigestellten Fördermaßnahmen zusammen in 
Anspruch genommen (d. h. kumuliert) werden. Dabei 
ist allerdings zu beachten, dass die maximale Förder-
intensität, die im EU-Recht für diese Beihilfen vorge-
geben ist, durch die Kumulation mit der De-minimis-
Beihilfe nicht überschritten wird. 

 

H Wie erfährt das Unternehmen die 
Höhe einer De-minimis-Beihilfe  
In einer Anlage zum Förderbescheid für eine De-minimis-
Beihilfe (sog. De-minimis-Bescheinigung) wird dem Zu-
wendungsempfänger unter anderem mitgeteilt, wie hoch 
der auf Beihilfe entfallende Subventionswert ist. Die De-
minimis-Bescheinigung muss mindestens zehn Jahre 
aufbewahrt werden, damit sie bei einer Kontrollanfrage 
der Europäischen Kommission kurzfristig vorgelegt wer-
den kann.  
 

I Ausfüllhinweise 
 Erläuterung unter: E Einziges Unternehmen 
 Erläuterung unter: A Einleitung, Satz 2 
 Erläuterung unter: Bruttosubventionsäquivalent 
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